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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 20. November 2013 zur Anderung der Richtlinie 2005/36/EG
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr.
1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informati
onssystems („IMI-Verord n ung“) für bundesrechtlich geregelte Heilberufe

Sehr geehrte Frau Kleinschmidt,

flur die Möglichkeit der Stellungnahme zum vorgenannten Gesetzesvorhaben möchten wir uns

ausdrücklich bedanken.

Der Deutsche Bundesverband flur Logopädie e.V. ist die herufsständische und fachverhandliche
Vertretung von Logopädinnen und Logopäden in Deutschland.

Die Einflihrung des Europäischen Berufsausweises begrüßen wir ausdrücklich zur
Vereinfachung des bisher geltenden Anerkennungsverfahrens insbesondere auch unter dem
Gesichtspunkt des Patientenschutzes. Im Hinblick auf den damit verbundenen Verwaltungs-
und Kostenaufwand sowohl auC Seiten der ausstellenden Behörden wie auch auf Seiten der
Antragsteller sollte dieser nur im Bedarfsfall, also hei grenzüberschreitender berufsbezogener
Tätigkeit, beantragt und gefli hrt werden müssen.

Der Deutsche Bundesverhand flur l.ogopädie fhrdert die hochschulische Qualifikation von Lo
gopädinnen und Logopäden. Im Hinblick auf die aktuell tätigen und in der Berufsausbildung
befindlichen Logopädinnen und Logopäden wird die Regelung des § 2 Abs. 3 S. 2 des Gesetzes
über den Bemf des Logopäden unter dein Gesichtspunkt des Vertrauens- und flestandsschutzes
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sehen Union begrüßt, allerdings ist der Anwendungsbereich aufgrund der durchgängigen aka
demischen Qualifikation von Logopädinnen und Logopäden in Europa sehr begrenzt.

Die hochschulische Qualifikation - und dies zeigen auch in beeindruckender Weise die Ergeb
nisse der europaweiten Umfrage aus dein Projekt, das im 2013 im 1-lerbst abgeschlossen wur
de, - ist in Europa in der Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schlucktherapie in 30 Ländern
umgesetzt worden. Einzig Deutschland mit der derzeitig überwiegend an den Berufsfachschu
len ffir Logopädie stattfindenden Ausbildung bildet hier die Ausnahme.

Der Vergleich der Ausbildung der Länder in der Europäischen Union zeigt in prägnanter Weise,
dass eine Anpassung an europäische Standards erfolgen muss, die durchweg eine 1lochschul-
qualifikation beinhalten. Nur auf diese Weise kann die logopädische Fachexpertise in der Ge
sundheits- und Versorgungsforschung weiterentwickelt und den wachsenden und sich ändern
den Anforderung in der Gesundheits- und Patientenversorgung auch weiterhin adäquat gerecht
werden.

Die llr die Erbringung logopädischer Leistungen notwendigen Sprachkenntnisse setzen Mut

tersprachlerniveau voraus. Logopädinnen und Logopäden müssen über vo 1 lum f‘äng liche Kennt -

nisse der Sprachsystematik aller Ebenen (phonetisch-phonologisch, morphologisch, semantisch
und pragmatisch) verfligen. Sprachkenntnisse sind nicht nur erforderlich, um die Patientensi -

cherheit zu gewährleisten, sondern vielmehr ist die Sprache Gegenstand der Therapieleistung,
was eine erhöhte Kompetenz verlangt. Diese Kompetenz ist mit den Anforderungen, die sei
tens des Gesetzgebers an die Sprachkenntnisse von psychologischen Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten gestellt werden, vergleichbar bzw. geht gegebe
nenfalls auch über diese hinaus. Wir bitten freundlich, dies bei der Gesetzesbegründung zu be
rücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Deutscher Bundesverband
für Logopädie e.V.

Dietlinde Schrey- )ern
Präsident in
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Richtlinie 2013155/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Novem
ber 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsquali
fikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit
mit Hilfe des Binnenmarkt- lnformationssystems („IMI-Verordnung“) ist am 17. Januar
2014 in Kraft getreten und bis zum 18. Januar 2016 in nationales Recht umzusetzen.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Durch die Novellierungsrichtlinie wurden folgende neue Instrumente in die Richtlinie
2005/36/EG eingefügt:

- ein Europäischer Berufsausweis, dessen Einführung für einzelne Berufe durch Durchfüh
rungsrechtsakte der EU-Kommission erfolgt und der nach Wahl der antragstellenden Per
son das herkömmliche Anerkennu ngsverfahren und die Anerkennungsentscheidung er
setzt;

- ein Vorwarnmechanismus, nach dem die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die
zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten über einen Berufsangehörigen —

Arzt, Zahnarzt, Apotheker, Hebamme sowie sonstige Berufsangehöri-ge, die Tätigkeiten
mit Auswirkungen auf die Patientensicherheit ausüben — unterrichten müssen, dem von
nationalen Behörden oder Gerichten die Ausübung seiner beruflichen Tätigkeiten in die
sem Mitgliedstaat ganz oder teilweise — auch vorübergehend — unter-sagt worden ist oder
diesbezügliche Beschränkungen auferlegt worden sind;

- ein partieller Berufszugang, der Antragstellern, die in ihrem Herkunftsmitgliedstaat für die
entsprechende berufliche Tätigkeit ohne Einschränkung qualifiziert sind, deren Ausbildung
jedoch nur einen Teil des Berufsbildes im Aufnahmemitgliedstaat ausmacht, den Zugang
zu diesem Teil des Berufs erlaubt, sofern für den vollen Berufszugang im Aufnahmemit
gliedstaat Ausgleichsmaßnahmen von mehr als drei Jahren erforderlich wären. Eine Um
setzungsnotwendigkeit besteht hier nur für das Psychotherapeutengesetz;

- die Anerkennung von in einem anderen Mitgliedstaat absolvierten Berufspraktika, die für
Masseure und medizinische Bademeister umzusetzen ist.

Die weiteren Änderungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Mindestanforderungen
an die Ausbildung von Apothekern, Ärzten, Zahnärzten und Hebammen sowie auf Verfah
rensregelungen, die bei allen bundesrechtlich geregelten Heilberufen umzusetzen sind.

Daneben ergeben sich folgende Änderungen im allgemeinen Anerkennungssystem:

- Für den Antragsteller wird die Möglichkeit vorgesehen, einen gesonderten Feststel
lungsbescheid zu erhalten, der die Anerkennung seiner Berufsqualifikation unabhängig
von den weiteren Voraussetzungen für den Berufszugang (insbesondere Sprachkenntnis
se) vorsieht.

- Der Wegfall der Anerkennungsvoraussetzung der Richtlinie, dass das Niveau der Be
rufsqualifikation des Antragstellers zumindest unmittelbar unter dem vom Aufnahmemit
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gliedstaat geforderten Niveau liegen muss, wirkt sich auf die Anerkennung im allgemeinen
System aus. Dadurch ist es nunmehr möglich, mehrere Niveaustufen zu überspringen. So
sind z.B. Berufe, die in Deutschland auf Niveau b (Podologen) eingeordnet sind, nicht
mehr von der Anerkennung ausgeschlossen, wenn sie in anderen Mitgliedstaaten auf Ni
veau d (Hochschulausbildung) qualifiziert werden. Bisher war es nur möglich, durch Aus
gleichsmaßnahmen eine Anerkennung im nächst höheren Niveau zu erreichen. Die Pati
entensicherheit bleibt dadurch gewährleistet, dass es die Richtlinie erlaubt, für Personen
mit Ausbildungsnachweisen auf Niveau a, die eine Anerkennung in einem höheren Niveau
anstreben, eine Eignungsprüfung verpflichtend vorzusehen. Zudem kann ihnen eine An
erkennung für Berufe verwehrt werden, die im Aufnahmemitgliedstaat auf Niveau e (min
destens fünfjährige Hochschulbildung) geregelt sind (betrifft die Psychotherapeuten). Von
beiden Einschränkungsmöglichkeiten macht der Gesetzentwurf Gebrauch.

- Die bisherige Definition der sogenannten wesentlichen Unterschiede zwischen der Aus
bildung im Herkunftsmitgliedstaat und derjenigen im Aufnahmemitgliedstaat, die zu Aus
gleichsmaßnahmen führen, wird durch die Richtlinie geändert. Dies macht eine entspre
chende Anpassung der geltenden Regelungen erforderlich, die ergänzt wird durch die
Neuregelung der Eignungsprüfung durch die Richtlinie. Dementsprechend werden Vorga
ben für Anpassungsmaßnahmen bei EU-Diplomen auch für die Berufe eingeführt, die dem
allgemeinen Anerkennungssystem unterliegen.

Weitere Änderungen ergeben sich aus geänderten Vorgaben für die Dienstleistungs
erbringung.

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 19 (Zu
lassung zu ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe) des Grundgeset
zes.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen

Das vorliegende Gesetz setzt die Richtlinie 20131551EU eins zu eins in deutsches Recht
um und geht nicht über die umzusetzenden Regelungen hinaus.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Ersetzung des herkömmlichen Anerkennungsverfahrens in Papierform und der Aner
kennungsentscheidung durch einen Europäischen Berufsausweis werden bei den Beru
fen, für die der Europäische Berufsausweis eingeführt wird, zu einer Vereinfachung der
Verwaltungsverfahren führen, da das Verfahren zur Ausstellung eines Europäischen Be
rufsausweises grundsätzlich elektronisch ablaufen wird.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitlinien der nationalen Nachhaltigkeitsstra
tegie der Bundesregierung. Konkrete Bezüge zu den einzelnen Indikatoren der Nachhal
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tig keitsstrategie - Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und
internationale Verantwortung — bestehen nicht. Auswirkungen auf die Ziele der Nachhal
tigkeitsstrategie sind daher nicht zu erwarten.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Keine.

4. Erfüllungsaufwand

4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand.

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Der Europäische Berufsausweis wird zu einer Entlastung der zuständigen Behörden des
Aufnahmemitgliedstaats und in etwa gleichem Umfang zu einer Mehrbelastung der zu
ständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats führen, da für einen Teil des Verfahrens,
das bisher allein vom Aufnahmemitgliedstaat durchgeführt wurde, zukünftig der Her
kunftsmitgliedstaat zuständig sein wird.

Bei den Berufen Apotheker und Physiotherapeut, für die durch die Durchführungsverord
nung (EU) .../... der Kommission vom ... betreffend das Verfahren zur Ausstellung des
Europäischen Berufsausweises und die Anwendung des Vorwarnmechanismus gemäß
der Richtlinie 2005/36/EG des Europä-ischen Parlaments und des Rates der Europäische
Berufsausweis eingeführt wird, ergibt sich nach den letzten verfügbaren Zahlen der „Re
gulated professions database“ der EU-Kommission (2012) folgendes Bild:

- Apotheker: Minderaufwand in 83 Fällen (Deutschland = Aufnahmemitgliedstaat), Mehr
aufwand in 60 Fällen (Deutschland = Herkunftsmitgliedstaat) insgesamt Minderaufwand
in 23 Fällen;

- Physiotherapeuten: Minderaufwand in 464 Fällen (Deutschland = Aufnahmemitglied
staat), Mehraufwand in 248 Fällen (Deutschland = Herkunftsmitgliedstaat) = insgesamt
Minderaufwand in 216 Fällen.

Für die beiden genannten Berufe, für die die Einführung des Europäischen Berufsauswei
ses beschlossen ist, ergibt sich damit insgesamt ein Minderaufwand für die zuständigen
Behörden der Länder von 239 Fällen.

Bei den Ärzten, für die die Europäische Kommission die Einführung des Europäischen
Berufsausweises in einer nächsten Phase bereits angekündigt hat, ergibt sich nach den
letzten verfügbaren Zahlen der „Regulated professions database“ der EU-Kommission
(2012) folgendes Bild:

- Ärzte: Minderaufwand in 3.387 Fällen (Deutschland = Aufnahmemitgliedstaat), Mehrauf
wand in 356 Fällen (Deutschland = Herkunftsmitgliedstaat) insgesamt Minderaufwand in
3.031 Fällen.

Eine Einführung des Europäischen Berufsausweises für Ärzte würde damit zu einer deut
lichen Entlastung der zuständigen Behörden der Länder führen.
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Gesetz über den Beruf des Logopäden

LogopG

Ausfertigungsdatum: 07,051980

Vo Izita t:

Gesetz über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 1980 (BGBI. S. 529), das zuletzt durch Artikel 52 des
Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBI. 1 S. 2515) geändert worden ist‘

Stand Zuletzt geändert durch Art. 52 G v. 6.12.2011 1 2515

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.10.1980 +÷÷)

Eingangsformel

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

l Abschnitt
Die Erlaubnis

§1

(1) Wer eine Tätigkeit unter der Berufsbezeichnung “Logopäde“ oder “Logopädin“ ausüben will, bedarf der
Erlaubnis.

(2) Logopädinnen und Logopäden, die Staatsangehörige eines Vertragsstaates des Europäischen
Wirtschaftsraumes sind, führen die Berufsbezeichnung nach Absatz 1 im Geltungsbereich dieses Gesetzes
ohne Erlaubnis, sofern sie ihre Berufstätigkeit als vorübergehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne
des Artikels 50 des EG-Vertrages im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben. Sie unterliegen jedoch der
Meldepflicht und Nachprüfung nach diesem Gesetz. Gleiches gilt für Drittstaaten und Drittstaatsangehörige,
soweit sich hinsichtlich der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen
Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.

§2

(1) Eine Erlaubnis nach § 1 wird erteilt, wenn der Antragsteller

1. nach einer dreijährigen Ausbildung die staatliche Prüfung für Logopäden bestanden hat,

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des
Berufs ergibt,

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist und

4. über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

(2) Eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erworbene abgeschlossene Ausbildung erfüllt
die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1, wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben
ist. In die Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes sind die in anderen Staaten absolvierten
Ausbildungsgänge oder die in anderen Staaten erworbene Berufserfahrung einzubeziehen. Die Gleichwertigkeit
des Ausbildungsstandes im Sinne des Satzes 1 wird anerkannt, wenn
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1. die Antragsteller einen Ausbildungsnachweis vorlegen, aus dem sich ergibt, dass sie bereits in einem
anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes als Logopädin oder Logopäde anerkannt
wurden,

2, sie über eine dreijährige Berufserfahrung in der Logopädie im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, der den
Ausbildungsnachweis anerkannt hat, verfügen und

3. der Mitgliedstaat, der die Ausbildung anerkannt hat, diese Berufserfahrung bescheinigt oder wenn die
Ausbildung der Antragsteller keine wesentlichen Unterschiede gegenüber der in diesem Gesetz und in der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden geregelten Ausbildung aufweist.

Absatz 3 Satz 5 Nummer 1 bis 4 gilt entsprechend. Ist die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nach
den Sätzen 1 bis 3 nicht gegeben oder ist eine Prüfung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes nur mit
unangemessenem zeitlichen oder sachlichen Aufwand möglich, weil die erforderlichen Unterlagen und Nachweise
aus Gründen, die nicht in der Person der Antragsteller liegen, von diesen nicht vorgelegt werden können, ist
ein gleichwertiger Kenntnisstand nachzuweisen. Dieser Nachweis wird durch eine Kenntnisprüfung, die sich auf
den Inhalt der staatlichen Abschlussprüfung erstreckt, oder einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang
erbracht, der mit einer Prüfung über den Inhalt des Anpassungslehrgangs abschließt. Die Antragsteller haben das
Recht, zwischen der Kenntnisprüfung und dem Anpassungslehrgang zu wählen.

(3) Für Antragsteller, die eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 anstreben, gilt die Voraussetzung des Absatzes
1 Nr. 1 als erfüllt, wenn aus einem in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes
erworbenen Diplom hervorgeht, dass der Inhaber eine Ausbildung erworben hat, die in diesem Staat für den
unmittelbaren Zugang zu einem dem Beruf des Logopäden entsprechenden Beruf erforderlich ist. Diplome
im Sinne dieses Gesetzes sind Ausbildungsnachweise gemäß Artikel 3 Abs. 1 Buchstabier Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen (ABI. EU Nr. L 255 S. 22, 2q07 Nr. L 271 S. 18) in der jeweils geltenden Fassung,
die dem in Artikel 11 Buchstabeder Buchstab..Mer Richtlinie genannten Niveau entsprechen. Satz 2
gilt auch für einen Ausbildungsnachweis oder eine Gesamtheit von Ausbildungsnachweisen, die von einer
zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat ausgestellt wurden, sofern sie eine in der Gemeinschaft erworbene
abgeschlossene Ausbildung bescheinigen, von diesem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannt wurden
und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung des Berufs des Logopäden dieselben Rechte verleihen oder
auf die Ausübung des Berufs des Logopäden vorbereiten. Satz 2 gilt ferner für Berufsqualifikationen, die
zwar nicht den Erfordernissen der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats für die
Aufnahme oder Ausübung des Berufs des Logopäden entsprechen, ihrem Inhaber jedoch nach dem Recht des
Herkunftsmitgliedstaats erworbene Rechte nach den dort maßgeblichen Vorschriften verleihen. Antragsteller
mit einem Ausbildungsnachweis aus einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes haben einen
höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung abzulegen, wenn

1. ihreachgewiesene Ai.sbil&ngsdauer mindestens e..jaIRr—unter der in diesem-Gesetz geregelten
Ausbildungsdauer-Fit,

2. (ihre Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch die
Ausbildung nach diesem Gesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vorgeschrieben
sind,

3. der Beruf des Logopäden eine oder mehrere reglementierte Tätigkeiten umfasst, die im
Herkunftsmitgliedstaat des Antragstellers nicht Bestandteil des dem Logopäden entsprechenden Berufs
sind, und wenn dieser Unterschied in einer besonderen Ausbildung besteht, die nach diesem Gesetz und
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden gefordert wird und sich auf Fächer bezieht, die
sich wesentlich von denen unterscheiden, die von dem Ausbildungsnachweis abgedeckt werden, den der
Antragsteller vorlegt, oder

4. ihr Ausbildungsnachweis lediglich eine Ausbildung auf dem in Artikel 11 Buchstabe b der Richtlinie
genannten Niveau bescheinigt und

ihre nachgewiesene Berufserfahrung, unabhängig davon, in welchem Staat diese erworben wurde, nicht zum
vollständigen oder teilweisen Ausgleich der unter den Nummern 1 bis 4 genannten Unterschiede geeignet ist. Die
Antragsteller haben das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen.

(4) Die Absätze 2 bis 3 gelten entsprechend für Drittstaatdiplome, für deren Anerkennung sich nach dem Recht
der Europäischen Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt.

(5) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz findet mit Ausnahme des § 17 keine Anwendung.
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(6) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absätzen 2 bis 4 von einem anderen Land oder
einer gemeinsamen Einrichtung wahrgenommen werden.

(7) Die Bundesregierung überprüft die Regelungen zu den Anerkennungsverfahren nach diesem Gesetz und
berichtet nach Ablauf von drei Jahren dem Deutschen Bundestag.

§ 2a

(1) Die zuständigen Behörden des Landes, in dem der Beruf des Logopäden ausgeübt wird oder zuletzt
ausgeübt worden ist, unterrichten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats über das Vorliegen
strafrechtlicher Sanktionen, über die Rücknahme, den Widerruf und die Anordnung des Ruhens der Erlaubnis,
über die Untersagung der Ausübung der Tätigkeit und über Tatsachen, die eine dieser Sanktionen oder
Maßnahmen rechtfertigen würden; dabei sind die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
einzuhalten. Erhalten die zuständigen Behörden der Länder Auskünfte der zuständigen Behörden von
Aufnahmemitgliedstaaten, die sich auf die Ausübung des Berufs des Logopäden auswirken könnten, so prüfen
sie die Richtigkeit der Sachverhalte, befinden über Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen und
unterrichten den Aufnahmemitgliedstaat über die Konsequenzen, die aus den übermittelten Auskünften zu
ziehen sind. Die Länder können zur Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 gemeinsame Stellen
bestimmen.

(2) Das Bundesministerium für Gesundheit benennt nach Mitteilung der Länder die Behörden und Stellen, die
für die Ausstellung oder Entgegennahme der in der Richtlinie 2005/36/EG genannten Ausbildungsnachweise
und sonstigen Unterlagen oder Informationen zuständig sind, sowie die Behörden und Stellen, die die Anträge
annehmen und die Entscheidungen treffen können, die im Zusammenhang mit dieser Richtlinie stehen. Es
unterrichtet unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission.

(3) Die für die Entscheidungen nach diesem Gesetz zuständigen Behörden und Stellen übermitteln dem
Bundesministerium für Gesundheit statistische Aufstellungen über die getroffenen Entscheidungen, die die
Europäische Kommission für den nach Artikel 60 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG erforderlichen Bericht benötigt,
zur Weiterleitung an die Kommission.

§3

(1) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung die staatliche Prüfung nicht bestanden oder die
Ausbildung nach § 2 Abs. 2 nicht abgeschlossen war. Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden, wenn bei
ihrer Erteilung eine der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 nicht vorgelegen hat.

(2) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn nachträglich die Voraussetzung nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 weggefallen ist.

(3) Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn nachträglich eine der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3
weggefallen ist.

§4

(1) Die Ausbildung nach diesem Gesetz wird an staatlich anerkannten Schulen für Logopäden durchgeführt.

(2) Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung ist eine abgeschlossene Realschulbildung, eine andere
gleichwertige Ausbildung oder eine nach Hauptschulabschluß abgeschlossene Berufsausbildung von mindestens
zweijähriger Dauer.

(3) Auf die Dauer der Ausbildung werden angerechnet

1. Unterbrechungen durch Ferien und

2. Unterbrechungen durch Schwangerschaft, Krankheit oder aus anderen, vom Auszubildenden nicht zu
vertretenden Gründen bis zur Gesamtdauer von zwölf Wochen.

(4) Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine andere Ausbildung im Umfange ihrer Gleichwertigkeit auf
die Ausbildung für Logopäden anrechnen, wenn die Durchführung der Ausbildung und die Erreichung des
Ausbildungsziels dadurch nicht gefährdet werden.
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(5) Zur Erprobung von Ausbildungsangeboten, die der Weiterentwicklung des Logopädenberufs unter
Berücksichtigung der berufsfeldspezifischen Anforderungen sowie moderner berufspädagogischer Erkenntnisse
dienen sollen, können die Länder von Absatz 1 abweichen. Abweichungen von der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für Logopäden sind nur zulässig, soweit sie den theoretischen und praktischen Unterricht
in § 1 Absatz 1 sowie die Anlage 1 der Verordnung betreffen. Im Übrigen gilt die Verordnung unverändert mit
der Maßgabe, dass an die Stelle der Schule die Hochschule tritt. Durch die Erprobung darf das Erreichen des
Ausbildungsziels nicht gefährdet werden, Die Vereinbarkeit der Ausbildung mit der Richtlinie 2005/36/EG ist zu
gewährleisten.

(6) Ziele, Dauer, Art und allgemeine Vorgaben zur Ausgestaltung der Modellvorhaben sowie die Bedingungen
für die Teilnahme sind jeweils von den Ländern festzulegen. Die Länder stellen jeweils eine wissenschaftliche
Begleitung und Auswertung der Modellvorhaben im Hinblick auf die Erreichung der Ziele sicher. Diese erfolgt
auf der Grundlage von Richtlinien, die das Bundesministerium für Gesundheit bis zum 30. November 2009 im
Bundesanzeiger bekannt macht.

(7) Das Bundesministerium für Gesundheit erstattet dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2015
über die Ergebnisse der Modellvorhaben nach Absatz 5 Bericht. Absatz 6 Satz 3 gilt entsprechend. Die Länder
übermitteln dem Bundesministerium für Gesundheit die für die Erstellung dieses Berichts erforderlichen
Ergebnisse der Auswertung.

§5

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung regelt mit Zustimmung des Bundesrates
in einer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden die Mindestanforderungen an die Ausbildung, das
Nähere über die staatliche Prüfung und die Urkunde für die Erlaubnis nach § 1. In der Rechtsverordnung ist
vorzusehen, daß der Auszubildende während der Ausbildung an theoretischem und praktischem Unterricht und
an einer praktischen Ausbildung teilzunehmen hat. In der Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, daß der
Auszubildende bei der Zulassung zur staatlichen Prüfung eine außerhalb der Ausbildung erworbene, bestimmten
Erfordernissen entsprechende Ausbildung in Erster Hilfe nachzuweisen hat.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist für Inhaber von Ausbildungsnachweisen, die eine Erlaubnis nach §
2 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 oder 4 beantragen, zu regeln:

1. das Verfahren bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3, insbesondere die Vorlage der
vom Antragsteller vorzulegenden Nachweise und die Ermittlung durch die zuständige Behörde entsprechend
Artikel 50 Abs. 1 bis 3 in Verbindung mit Anhang VII der Richtlinie 2005/36/EG,

2. die Pflicht von Ausbildungsnachweisinhabern, nach Maßgabe des Artikels 52 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG
die Berufsbezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats zu führen und deren etwaige Abkürzung zu verwenden,

3. die Fristen für die Erteilung der Erlaubnis,

4. das Verfahren über die Voraussetzungen zur Dienstleistungserbringung gemäß § 1 Abs. 2 in Verbindung mit

§ 5a dieses Gesetzes,

5. die Regelungen zu Durchführung und Inhalt der Anpassungsmaßnahmen nach § 2 Absatz 2 Satz 5.

(3) Abweichungen von den in den Absätzen 1 und 2 sowie der auf dieser Grundlage erlassenen
Rechtsverordnung enthaltenen Regelungen des Verwaltungsverfahrens durch Landesrecht sind ausgeschlossen.

§ 5a

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes, die zur Ausübung des Berufs
des Logopäden in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes auf Grund einer nach
deutschen Rechtsvorschriften abgeschlossenen Ausbildung oder auf Grund eines den Anforderungen des § 2 Abs.
3 entsprechenden Ausbildungsnachweises berechtigt sind und

1. die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig niedergelassen sind oder,

2. wenn der Beruf des Logopäden oder die Ausbildung zu diesem Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat
nicht reglementiert ist, diesen Beruf während der vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei Jahre im
Niederlassungsmitgliedstaat rechtmäßig ausgeübt haben,

dürfen als Dienstleistungserbringer im Sinne des Artikels 50 des EG-Vertrages vorübergehend und gelegentlich
ihren Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausüben. Der vorübergehende und gelegentliche Charakter der
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Dienstleistungserbringung wird im Einzelfall beurteilt. In die Beurteilung sind die Dauer, Häufigkeit, regelmäßige
Wiederkehr und Kontinuität der Dienstleistung einzubeziehen. Die Berechtigung nach Satz 1 besteht nicht, wenn
die Voraussetzungen einer Rücknahme oder eines Widerrufs, die sich auf die Tatbestände nach § 2 Abs. 1 Nr. 2
oder Nr. 3 beziehen, vorliegen, eine entsprechende Maßnahme mangels deutscher Berufserlaubnis jedoch nicht

erlassen werden kann. § 1 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Wer im Sinne des Absatzes 1 Dienstleistungen erbringen will, hat dies der zuständigen Behörde vorher zu
melden. Die Meldung hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist einmal jährüch zu erneuern, wenn der Dienstleister
beabsichtigt, während des betreffenden jahres vorübergehend und gelegentlich Dienstleistungen im
Geltungsbereich dieses Gesetzes zu erbringen.

(3) Bei der erstmaligen Meldung der Dienstleistungserbringung oder im Falle wesentlicher Änderungen
gegenüber der in den bisher vorgelegten Dokumenten bescheinigten Situation hat der Dienstielstungserbringer
folgende Bescheinigungen vorzulegen:

1. Staatsangehörigkeitsnachweis,

2. Berufsqualifikationsnachweis,

3. Bescheinigung über die rechtmäßige Niederlassung im Beruf des Logopäden in einem anderen Mitgliedstaat,
die sich auch darauf erstreckt, dass dem Dienstleister die Ausübung seiner Tätigkeit zum Zeitpunkt der
Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, oder im Falle des Absatzes 1
Satz 1 Nr. 2 ein Nachweis in beliebiger Form darüber, dass der Dienstleister eine dem Beruf des Logopäden
entsprechende Tätigkeit während der vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei Jahre lang rechtmäßig
ausgeübt hat.

Die für die Ausübung der Dienstleistung erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache müssen vorliegen. Die
zuständige Behörde prüft im Falle der erstmaligen Dienstleistungserbringung den Berufsqualifikationsnachweis
gemäß Satz 1 Nr. 2 nach. § 2 Abs. 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass für wesentliche Unterschiede
zwischen der beruflichen Qualifikation des Dienstleistungserbringers und der nach diesem Gesetz und der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden geforderten Ausbildung Ausgleichsmaßnahmen nur gefordert
werden dürfen, wenn die Unterschiede so groß sind, dass ohne den Nachweis der fehlenden Kenntnisse und
Fähigkeiten die öffentliche Gesundheit gefährdet wäre. Der Ausgleich der fehlenden Kenntnisse und Fähigkeiten
soll in Form einer Eignungsprüfung erfolgen.

(4) Staatsangehörigen eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes, die im Geltungsbereich
dieses Gesetzes den Beruf des Logopäden auf Grund einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 ausüben, sind auf Antrag
für Zwecke der Dienstleistungserbringung in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes
Bescheinigungen darüber auszustellen, dass

1. sie als „Logopädin“ oder „Logopäde“ rechtmäßig niedergelassen sind und ihnen die Ausübung ihrer
Tätigkeiten nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist,

2. sie über die zur Ausübung der jeweiligen Tätigkeit erforderliche berufliche Qualifikation verfügen.

§ 1 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

§5b

Die zuständigen Behörden sind berechtigt, für jede Dienstleistungserbringung von den zuständigen Behörden
des Niederlassungsmitgliedstaats Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung sowie darüber
anzufordern, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen. Auf
Anforderung der zuständigen Behörden eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes haben die
zuständigen Behörden in Deutschland nach Artikel 56 der Richtlinie 2005/36/EG der anfordernden Behörde
alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung des Dienstleisters sowie
Informationen darüber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen Sanktionen vorliegen,
zu übermitteln.

§ 5c

Logopädinnen oder Logopäden im Sinne des § 5a haben beim Erbringen der Dienstleistung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes die Rechte und Pflichten von Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 Abs. 1. Wird gegen
diese Pflichten verstoßen, so hat die zuständige Behörde unverzüglich die zuständige Behörde des
Niederlassungsrnitgliedstaats dieses Dienstleistungserbringers hierüber zu unterrichten.
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II. Abschnitt
Zuständigkeiten

§6

(1) Die Entscheidung nach § 2 Abs. 1 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem der Antragsteller die
Prüfung abgelegt hat.

(2) Die Entscheidung über die Anrechnung einer Ausbildung nach § 4 Abs. 4 trifft die zuständige Behörde des
Landes, in dem der Bewerber an einer Ausbildung teilnehmen will.

(2a) Die Meldung nach § 5a Abs. 2 und 3 nimmt die zuständige Behörde des Landes entgegen, in dem die
Dienstleistung erbracht werden soll oder erbracht worden ist. Sie fordert die Informationen nach § 5b Satz

1 an. Die Informationen nach § 5b Satz 2 werden durch die zuständige Behörde des Landes übermittelt,

in dem der Beruf des Logopäden ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden ist. Die Unterrichtung des
Herkunftsmitgliedstaats gemäß § 5c erfolgt durch die zuständige Behörde des Landes, in dem die Dienstleistung

erbracht wird oder erbracht worden ist, Die Bescheinigungen nach § 5a Abs. 4 stellt die zuständige Behörde des

Landes aus, in dem der Antragsteller den Beruf des Logopäden ausübt.

(3) Die Landesregierung bestimmt die zur Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden.

III. Abschnitt
Bußgeldvorschrift

§7

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne Erlaubnis nach § 1 oder § 8 Abs. 1 die Berufsbezeichnung Logopäde‘ oder

“Logopädin“ führt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.

IV. Abschnitt
Ubergangsvorschriften

§8

(1) Als Erlaubnis nach § 1 gilt eine auf Grund der in § 11 Satz 2 bezeichneten Bestimmungen erteilte staatliche

Anerkennung als “Logopäde‘ oder “Logopädin“.

(2)

(3) Wer eine Ausbildung als Logopäde, die der Ausbildung nach diesem Gesetz gleichwertig ist, vor Inkrafttreten

dieses Gesetzes abgeschlossen oder begonnen hat und über die bestandene Prüfung ein Zeugnis besitzt, erhält

auf Antrag eine Erlaubnis nach § 1, wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 vorliegen.

(4) Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes mindestens fünf Jahre in der Sprach- und Stimmheiltherapie tätig war,

erhält beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 die Erlaubnis nach § 1, wenn er innerhalb

von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die staatliche Prüfung nach diesem Gesetz ablegt.

(5) Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes mindestens zehn Jahre in der Sprach- und Stimmheiltherapie tätig

war, erhält beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 3 auf Antrag die Erlaubnis nach § 1.

V. Abschnitt
Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetz

§9
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Auf die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ist das
Verwaltungsverfahrensgesetz anzuwenden.

VII Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 10

(weggefaHen)

§ 11

§ 4 Absatz 5 bis 7 tritt am 31. Dezember 2017 außer Kraft. Ausbildungen nach § 4 Absatz 5, die vor dem 31.
Dezember 2017 begonnen worden sind, werden nach dieser Vorschrift abgeschlossen.
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